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Vervielfältigung und Veröf- 
fentlichung genehmigt durch 
Hess. Landesvermessungs- 
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BEKANNTMACHUNG 
 
 
Aufstellung einer Änderung Nr. 28 zum Flächennutzungsplan der Kreisstadt Homberg (Efze) für 
den Stadtteil Mardorf zur Ausweisung einer Wohnbaufläche (W) im Bereich „Am Birkenhof“; 
hier: Aufstellungsbeschluss  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Gemäß § 2, Abs. 1 des Baugesetzbuches (BauGB) in der derzeit gültigen Fassung machen wir 
nachstehend den Aufstellungsbeschluss der Stadtverordnetenversammlung vom 06.07.2023 bekannt: 
 
Punkt 3 der Tagesordnung: Aufstellung einer Änderung Nr. 28 zum Flächennutzungsplan der 
 Kreisstadt Homberg (Efze) für den Stadtteil Mardorf zur 
 Ausweisung einer Wohnbaufläche (W) im Bereich „Am Birkenhof“; 
 hier: Aufstellungsbeschluss  
 
        
Beschluss: Der Aufstellungsbeschluss für die Aufstellung einer Änderung       
 Nr. 28 zum Flächennutzungsplan der Kreisstadt Homberg (Efze) 
 für den Stadtteil Mardorf zur Ausweisung einer Wohnbaufläche 
 (W) im Bereich „Am Birkenhof“ wird gefasst. 
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Die Bauverwaltung wird in Kürze die Bürger*innen über die allgemeinen Ziele und Zwecke der Planung 
öffentlich unterrichten und Gelegenheit zur Erörterung geben. Diese Beteiligung der Bürger an der 
Bauleitplanung stützt sich auf die Regelungen des § 3 des Baugesetzbuches in der derzeit gültigen 
Fassung. 
 
 
 
Homberg (Efze), den 14.07.2023              Der Magistrat 
                             - FB II/3 WST - 
 
                 gez. 
 
                Dr. Nico Ritz 
               Bürgermeister 
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